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INFORMATION ZUR DATENVERARBEITUNG NACH ART. 13

EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DSGVO) IM
ZUSAMMENHANG MIT DEM EINSATZ FUNKABLESBARER

WASSERZÄHLER (STAND 15.07.2025)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen unserer Dienstleistung ist uns, dem Wasserversorungs-
Zweckverband Maifeld-Eifel, sehr wichtig. Im Einklang mit der EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem
Landestransparenzgesetz (LTranspG) sowie weiterer einschlägiger Rechtsvorschriften informieren wir Sie
nachfolgend darüber, wie wir Ihre Daten verarbeiten und welche Rechte Sie im Rahmen dieser Verarbeitungen
haben.

1. Verantwortlich für die Datenverarbeitung
Wasserversorgungs-Zweckverband Maifeld-Eifel
Eichenstraße 12
56727 Mayen

2. Datenschutzbeauftragter
Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten lauten:
Andreas Kroker, kroker.a@wvz-me.de, Tel.: 02651 8097 - 25

3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten
Die uns übertragenen Aufgaben im Rahmen der Wasserversorgung sind vielfältig und erfordern regelmäßig auch
die Verarbeitung personenbezogener Daten. Diese ist jeweils rechtmäßig, wenn mindestens eine der
nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:

a.) Datenverarbeitung zum Zweck der Durchführung satzungsgemäßer Maßnahmen
Die Verarbeitung gewisser personenbezogener Daten ist für den Anschluss eines Grundstückes an die
Wasserversorgungsanlagen erforderlich (§ 3 Abs. 1 Satzung über die Versorgung der Grundstücke mit Wasser und
den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung – Allgemeine Wasserversorgungssatzung) Der
WVZ erteilt nach den Bestimmungen der allg. Wasserversorgungssatzung auf Antrag eine Genehmigung zum
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung (§ 9 Allg. Wasserversorgung). Es ist kein Vertrag; sondern
„Benutzungs-/Anschlusszwang“ (§§ 6 und 7 allg. Wasserversorgungssatzung) – es wird eine Genehmigung erteilt
der satzungsgemäßen Erfüllung. Die rechtliche Grundlage hierfür bildet Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) DSGVO. Stellen
Sie uns die hierfür notwendigen Daten wie Kundenstammdaten und Objektdaten nicht zur Verfügung, kann eine

satzungsgemäße Erfüllung unsererseits nicht erfolgen.

b.) Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse
Eng in Verbindung mit der Datenverarbeitung zum Zweck der Erfüllung Ihrer Aufgaben der öffentlichen
Wasserversorgung (§ 1, Abs. 1 allg. Wasserversorgungssatzung) zum Zweck des Anschlusses und
Benutzungsrechts/Anschluss- und Benutzungszwangs steht die Datenverarbeitung zur Erfüllung der uns als
Wasserversorger im öffentlichen Interesse übertragenen Aufgaben. Hierzu zählen im Wesentlichen die Ermittlung
der jeweils verbrauchten Wassermenge und deren ordnungsgemäße Abrechnung. Die Rechtsgrundlage der hierfür
notwendigen Verarbeitung der Zählerstände für die Abrechnungszwecke bilden Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) DSGVO, §
3 LDSG (RLP) i. V. m §§ 18, 20, 24 Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser
(AVBWasserV).

Weiterhin legitimiert durch die uns im öffentlichen Interesse übertragenen Aufgaben sind auch Datenverarbeitungen
zur Lokalisierung von Leckagen und Rohrbrüchen sowie Datenverarbeitungen zur Feststellung von Störungen und

Manipulationen an den Messeinrichtungen. Als Träger der öffentlichen Wasserversorgung sind wir verpflichtet, auf
einen sorgsamen Umgang mit Wasser hinzuwirken und insbesondere die Wasserverluste in unseren Einrichtungen
gering zu halten. Die hierfür notwendigen Maßnahmen begründen sich – ergänzend zu den oben aufgeführten
Rechtsgrundlagen – auf § 50 Abs. 3
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie auf § 5 WHG und § 10 Abs. 3 AVBWasserV.
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c.) Datenverarbeitung aufgrund unseres berechtigten Interesses
Neben den oben aufgeführten Verarbeitungsanlässen begründen wir in verschiedenen Fällen die Verarbeitung

personenbezogener Daten auch mit der Wahrung unserer berechtigten Interessen. Dies ist beispielsweise bei einer
Verarbeitung personenbezogener Daten zur Geltendmachung und Durchsetzung von berechtigten Forderungen
oder Rechtsansprüchen notwendig. In diesen Fällen begründet sich die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. f)
DSGVO.

d.) Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorlagen
Auch wir unterliegen in unserem wirtschaftlichen Handeln gesetzlichen Vorgaben, die sich beispielsweise aus dem
Handels- und Steuerrecht ergeben. Hierdurch begründete Verarbeitungen personenbezogener Daten begründen
sich auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) DSGVO.

e.) Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung
In bestimmten Fällen kann sich eine Verarbeitung auch auf eine Einwilligung stützen. Dies ist beispielsweise dann
der Fall, wenn Sie uns mit der Feststellung von Leckagen in Ihrem Hauswassernetz beauftragen. Die hierfür
notwenigen Verarbeitungen (z. B. außerplanmäßige Zählerablesungen) führen wir gegen Entgelt auf Grundlage

einer von Ihnen erteilten Einwilligung/Vereinbarung durch, die sich auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO begründet.
Eine erteilte Einwilligung kann grundsätzlich jederzeit widerrufen werden, wobei der Widerruf der Einwilligung
jeweils für die Zukunft gilt und nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten betrifft. Erfolgt
die Datenverarbeitung in Verbindung mit dem Einbau und Betrieb eines Funkwasserzählers, verweisen wir
ergänzend auf die „Information zur Datenverarbeitung nach Art. 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DGSVO)
im Zusammenhang mit dem Einsatz funkauslesbarer Wasserzähler“.

4. Empfänger der personenbezogenen Daten
In der Organisation des WVZ Maifeld-Eifel sind nur die Stellen auf diese personenbezogenen Daten
zugriffsberechtigt, welche diesen Zugriff zur Erfüllung der vorgegebenen Aufgaben benötigen. Darüber hinaus sind
der WVZ Maifeld-Eifel einzelne der vorgenannten Prozesse und Dienstleistungen durch sorgfältig ausgewählte und
im Rahmen von Auftragsverarbeitungsverhältnissen beauftragte Dienstleister auszuführen. Dies sind insbesondere
Unternehmen im Bereich der Zählerinstallation, IT-Dienstleistungen zur Netzüberwachung und zur
Verbrauchsabrechnung sowie dem damit verbundenen Zahlungsmanagement und auch Druckdienstleister.

5. Speicherdauer bzw. Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer
Entfällt der jeweilige Verarbeitungszweck gemäß Punkt 3, werden die personenbezogenen Daten gelöscht bzw.
gemäß den nachfolgenden Regelungen zunächst gesperrt. Werden einzelne Daten zu Nachweis- und
Analysezwecken und/oder aufgrund von gesetzlichen Aufbewahrungsfristen wie z.B. im Rahmen von
Abrechnungen aufbewahrt, tritt an die Stelle einer Löschung die Sperrung der Daten. Die aufzubewahrenden Daten
dürfen dann ausschließlich für entsprechenden Zweck verarbeitet werden. Sofern steuerrechtliche
Aufbewahrungsvorschriften greifen, ist eine Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren für Rechnungsdaten und 6 Jahre
für sonstige Unterlagen vorgegeben, welche für die Besteuerung von Bedeutung sind. Die Aufbewahrungsfristen
beginnen mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung erstellt wurde bzw. die sonstigen Daten
verarbeitet wurden, zu laufen. Für die Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen gesetzlicher
Verjährungsvorschriften können diese bis zu 30 Jahren betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre
beträgt. Nach Ablauf der jeweiligen Frist werden die Daten gelöscht.

6. Ihre Rechte als Betroffener der Datenverarbeitung
Neben Ihrem Recht auf Widerruf einer Einwilligung haben Sie jederzeit die nachstehend genannten Rechte:
- Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO unter Berücksichtigung der Einschränkungen des § 34 BDSG
- Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO - Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO unter
Berücksichtigung der Einschränkungen des § 35 BDSG
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO
- Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO - Recht auf Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO
Bitte senden Sie uns Ihr Verlangen an unsere Kontaktadresse bzw. an die Kontaktadresse unseres
Datenschutzbeauftragten.

7. Beschwerde über Datenschutzverstöße bei den datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörden:
Sofern Sie der Ansicht sind, dass ihre Datenschutzrechte verletzt werden, können Sie sich an eine
datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde wenden. Die Anschrift unserer Aufsichtsbehörde lautet:

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Postfach 30 40
55020 Mainz
Internet: https://www.datenschutz.rlp.de
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8. Weitere Informationen
- Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI), der Landesverband der Energie-

und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz e.V. (LDEW), der Verband kommunaler Unternehmen e.V. –
Landesgruppe Rheinland-Pfalz (VKU) und der kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz (Gemeinde- und
Städtebund, Städtetag, Landkreistag) mit dem Fachbeirat Eigenbetriebe und kommunale Unternehmen im GStB
haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Auch die darin enthaltenen Empfehlungen werden von dem
Wasserversorgungs-Zweckverband Maifeld-Eifel beim Einsatz von Funkwasserzählern beachtet. Diese Erklärung
ist unter folgendem Link einzusehen:
https://www.datenschutz.rlp.de/fileadmin/datenschutz/Dokumente/Datenschutz_Funkwasserzaehler_-
_Gemeinsame_Erklaerung.pdf
- Wir weisen darauf hin, dass unsere Sicherheitsstandards auf dem aktuellen DVGW Regelwerk basieren.
Weitere Informationen zum DVGW Regelwerk erhalten Sie unter folgendem Link:
https://www.dvgw.de/leistungen/regeln-und-normen/


